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Erwägungen

E. 1.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 145
V 57 E. 4.2 mit Hinweis). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung
von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des
Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs.
2 BGG ).

E. 1.2
Die Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung der Vorinstanz ist nicht schon dann
offensichtlich unrichtig (willkürlich), wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie
eindeutig und augenfällig unzutreffend ist. Es genügt somit nicht, dass eine andere Lösung
ebenfalls in Betracht fällt, selbst wenn diese als die plausiblere erscheint. Willkür liegt
insbesondere vor, wenn die Vorinstanz offensichtlich unhaltbare Schlüsse gezogen,
erhebliche Beweise übersehen oder solche grundlos ausser Acht gelassen hat. Solche
Mängel sind in der Beschwerde aufgrund des strengen Rügeprinzips ( Art. 106 Abs. 2 BGG
) klar und detailliert aufzuzeigen ( BGE 144 V 50 E. 4.2 mit Hinweisen).

E. 2.1
Strittig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie einen
Rentenanspruch der Beschwerdeführerin verneint hat.

E. 2.2
Im angefochtenen Urteil sind die rechtlichen Grundlagen zum Anspruch auf eine
Invalidenrente ( Art. 28 Abs. 1 und 2 IVG in der bis zum 31. Dezember 2021 in Kraft
stehenden Fassung), zum Begriff der Invalidität ( Art. 8 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit
Art. 4 Abs. 1 IVG ) und zur Prüfung des Rentenanspruchs bei einer Neuanmeldung ( Art. 87
Abs. 3 IVV ; BGE 130 V 71 E. 2.2) zutreffend dargelegt. Richtig wiedergegeben sind auch
die Grundsätze zum Beweiswert und zur Beweiswürdigung ärztlicher Berichte und
Gutachten ( BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.

E. 3.1



Das kantonale Gericht legte zuerst dar, weshalb dem Gutachten des ZMB vom 16.
November 2017 und jenem der medexperts AG vom 29. April 2019 kein Beweiswert
zukomme. Anschliessend setzte es sich mit der Expertise der MEDAS Bern vom 13. Juli
2020 auseinander und kam zum Schluss, dass diese den Anforderungen der Rechtsprechung
an den Beweiswert eines Gutachtens gerecht werde und die Beschwerdeführerin seit
Februar 2014 zu 80 % arbeitsfähig sei.

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin beanstandet das Gutachten der MEDAS Bern in verschiedener
Hinsicht als mangelhaft. Weiter rügt sie, dass das kantonale Gericht keine
Indikatorenprüfung vorgenommen und den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe,
indem ihre Zusatzfragen an die Gutachter der MEDAS Bern nicht zugelassen worden seien.

E. 4.1
Als Teil des Anspruchs auf rechtliches Gehör steht der versicherten Person das Recht zu,
sich zum Beweisergebnis zu äussern und erhebliche Beweisanträge zu stellen. Hält ein
Versicherungsträger bzw. das kantonale Gericht bei Vorliegen eines externen Gutachtens
für notwendig, Erläuterungs- oder Ergänzungsfragen zu stellen, ist der versicherten Person
ebenfalls Gelegenheit zu bieten, Ergänzungsfragen an den Experten zu richten ( BGE 136 V
113 E. 5.4; Urteil 9C_162/2019 vom 29. Mai 2019 E. 5.3.3.2). Dies bedeutet aber nicht,
dass allfällige Fragen der versicherten Person unbesehen ihrer Quantität und Qualität den
Experten zur Beantwortung vorzulegen sind. Vielmehr darf sich der Versicherungsträger
oder das kantonale Versicherungsgericht darauf beschränken, lediglich die für den
Einzelfall erheblichen Fragen weiterzuleiten (SVR 2019 IV Nr. 30 S. 93, 9C_595/2018 E.
4.3.1). Von der Beantwortung von Ergänzungsfragen durch den Experten kann somit
abgesehen werden, wenn davon keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind (SVR 2017 IV
Nr. 5 S. 10, 9C_634/2015 E. 4.1 mit Hinweis).

E. 4.2
Die Vorinstanz erachtete nach Eingang des Gutachtens der MEDAS Bern vom 13. Juli 2020
eine eingehende Begründung der attestierten Arbeitsfähigkeit hinsichtlich der
Abdominalbeschwerden für notwendig und gab den Parteien Gelegenheit,
Ergänzungsfragen einzureichen. Mit Verfügung vom 2. März 2021 wies die
Vizepräsidentin die von der Beschwerdeführerin beantragten Zusatzfragen mit der
Begründung ab, diese seien im Wesentlichen bereits in der Fragestellung des
Versicherungsgerichts enthalten und somit nicht notwendig. Zudem seien die beantragten
Zusatzfragen teilweise suggestiv formuliert. Im Übrigen sei das Gutachten der medexperts
AG nicht beweiswertig, weshalb eine diesbezügliche Auseinandersetzung durch den
viszeralchirurgischen Gutachter ebenfalls nicht notwendig sei. Von der Beantwortung der
Ergänzungsfragen der Beschwerdeführerin erwartete das kantonale Gericht somit keine
zusätzlichen Erkenntnisse. Dass es mit dieser vorweggenommenen Beweiswürdigung oder
der teilweisen Qualifikation als Suggestivfragen in Willkür verfallen wäre, zeigt die
Beschwerdeführerin nicht auf (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG ). Dementsprechend vermag auch
der Vorwurf der Gehörsverletzung nicht zu verfangen.

E. 5
Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Vorinstanz gegen Bundesrecht verstiess, indem sie auf
das Gutachten der MEDAS Bern abstellte.



E. 5.1
Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang, die Vorinstanz habe I
nkonsistenzen und Widersprüche i m Verhalten hervorgehoben. Dem ist entgegenzuhalten,
dass das kantonale Gericht gestützt auf die Ausführungen der MEDAS Bern
nachvollziehbar aufzeigte, dass sowohl im orthopädischen als auch im psychiatrischen
Teilgutachten Diskrepanzen festgestellt wurden. Dies wurde von den Gutachtern unter
anderem damit begründet, dass sich in entspannter Lage und bei der manuellen
Untersuchung ein besseres Gelenkspiel präsentierte, als die Beschwerdeführerin
demonstrierte, der Medikamentenspiegel nicht der angegebenen Einnahme entsprochen
habe und die Symptomvalidierungsverfahren ein suboptimales Antwortverhalten zeigten,
das schon einer schwergradigen Demenz gleiche, ohne dass es dafür klinische
Anhaltspunkte gegeben hätte. Offensichtlich unrichtige Feststellungen des kantonalen
Gerichts hinsichtlich des Vorliegens von In konsistenzen und Widersprüchen im Verhalten
der Beschwerdeführerin bestehen somit nicht.

E. 5.2
Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass die Abdominalbeschwerden,
Schlafstörungen und Schmerzen nicht (hinreichend) berücksichtigt worden seien. Dieser
Einwand verfängt nicht. Die angegebenen Beschwerden wurden in den verschiedenen
Teilgutachten differenziert erhoben. Dass ihnen im Hinblick auf die objektiven Befunde
(wie etwa einer fehlenden Ermüdung bei der Exploration) bei der Einschätzung der
Leistungsfähigkeit nicht jener Stellenwert beigemessen wurde, wie von der
Beschwerdeführerin gefordert, vermag keine Verletzung von Bundesrecht aufzuzeigen.

E. 5.3
Weiter beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die MEDAS Bern die psychiatrische
Untersuchung vor den somatischen Abklärungen durchgeführt habe. Mit diesem Argument
übersieht die Beschwerdeführerin, dass die abschliessende gutachterliche Einschätzung erst
nach einem Konsensgespräch aller Gutachter erfolgte. Es ist deshalb nicht ersichtlich,
inwiefern die Reihenfolge der fachärztlichen Untersuchungen den Beweiswert der Expertise
infrage stellen soll. Ebenso wenig verfängt der auf der gleichen Argumentationslinie
erhobene Einwand in der Beschwerde, dass hinsichtlich der Schmerzproblematik Zweifel
an der psychiatrischen Einschätzung bestünden. Entscheidend ist vielmehr, dass im
Gutachten der MEDAS Bern eine somatoforme Schmerzstörung explizit verneint wurde,
was auch mit den früheren fachärztlichen Einschätzungen übereinstimmt (vgl. Gutachten
des IFPP vom 19. Februar 2008, Gutachten der SMAB vom 13. Oktober 2008, Gutachten
des ZMB vom 16. November 2017, Gutachten der medexperts AG vom 29. April 2019).
Die vorinstanzliche Feststellung, es liege keine relevante psychische Störung vor, ist somit
nicht willkürlich. Daran ändern auch die weiteren Rügen in der Beschwerde gegen den von
der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt betreffend Aktivitätsniveau,
Medikamenteneinnahme und Therapieaktivität nichts, erschöpfen sich diese Vorbringen in
der Darstellung der eigenen Sicht der Dinge der Beschwerdeführerin, mithin in einer
unzulässigen appellatorischen Kritik.

E. 5.4
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die aus viszeralchirurgischer Sicht attestierte
Arbeitsunfähigkeit von 20 % sei nicht nachvollziehbar. Die Vorinstanz erwog, die
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 20 % sei mit dem vermehrten Pausenbedarf wegen



der häufigeren Toilettengänge und den Ruhepausen wegen der schmerzhaften Beschwerden
begründet worden. Der tiefe Medikamentenspiegel relativiere die geltend gemachten
Beschwerden jedoch. Weiter wies das kantonale Gericht darauf hin, dass gemäss dem
Gutachter Adhäsionen zwar zu vermuten seien, er aber auch die fehlenden bildgebenden
Befunde zur Objektivierung der geltend gemachten Beschwerden angeführt habe. Entgegen
der Ansicht der Beschwerdeführerin kann somit nachvollzogen werden, von welchen
Überlegungen sich der viszeralchirurgische Gutachter bei der Einschätzung der
Leistungsfähigkeit leiten liess. Daraus ergibt sich zudem, auch wenn eine eingehendere
Auseinandersetzung mit anderen medizinischen Einschätzungen wünschbar gewesen wäre,
weshalb er sich (im Wesentlichen gleich wie der Vorgutachter des ZMB) anderen
medizinischen Beurteilungen nicht anschloss, wonach eine vollständige Arbeitsunfähigkeit
bestehe. Ins Leere zielt sodann auch der Verweis der Beschwerdeführerin auf die von Prof.
Dr. med. C.________, Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie, attestierte
Arbeitsunfähigkeit. Diese vermag, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, keine Zweifel am
Gutachten zu erwecken. Seinem Bericht vom 30. Januar 2020 ist zu entnehmen, dass eine
endosonographische Erklärung für die Beschwerden nicht habe gefunden werden können
und die viszerale Symptomatik nur Teil des Gesamtbeschwerdebildes sei. Im von der
Beschwerdeführerin angerufenen Bericht des Prof. Dr. med. C.________ vom 10.
November 2020 hat dieser alsdann die Arbeitsfähigkeit nicht anhand der objektivierbaren
viszeralchirurgischen Befunde begründet, sondern in undifferenzierter Weise allfällige
psychologische sekundäre Folgen miteinbezogen. Nicht gefolgt werden kann der
Beschwerdeführerin schliesslich, soweit sie einen Widerspruch zwischen der attestierten
Arbeitsfähigkeit von 80 % und einer stufenweisen beruflichen Integration geltend macht.
Denn den gutachterlichen Ausführungen ist klar zu entnehmen, dass
medizinisch-theoretisch eine Arbeitsfähigkeit von 80 % besteht. Der vom Gutachter
vorgeschlagene stufenweise berufliche Wiedereinstieg ist somit lediglich als Empfehlung
anzusehen, wie die Leistungsfähigkeit nach langer Arbeitsmarktabstinenz realisiert werden
könnte.

E. 5.5
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insbesondere hinsichtlich der somatischen
Beschwerden eine beweiskräftige Expertise vorliegt und hier anders als im von der
Beschwerdeführerin zitierten Urteil 8C_458/2016 vom 11. August 2016 kein zusätzliches
psychisches Leiden besteht, dessen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit im Rahmen
eines strukturierten Beweisverfahrens hätte validiert werden müssen. Die Vorinstanz
verletzte somit entgegen dem Vorbringen in der Beschwerde kein Bundesrecht, indem sie
keine Indikatorenprüfung durchführte (vgl. SVR 2018 IV Nr. 31 Nr. 99, 8C_350/2017 E.
5.4). Inwiefern darin eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung im Vergleich zu Personen
mit einer psychisch bedingten Schmerzstörung zu erblicken wäre, legt die
Beschwerdeführerin nicht hinreichend substanziiert dar (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auch
in ihrem Fall wurde im Rahmen der Begutachtung geprüft, inwiefern aufgrund des
Gesundheitsschadens eine Arbeitsunfähigkeit plausibel ausgewiesen ist.

E. 6
Aufgrund des Dargelegten ist festzuhalten, dass die in der Beschwerde erhobenen Rügen
unbegründet sind und eine Bundesrechtswidrigkeit des vorinstanzlichen Urteils nicht
dargetan ist.



E. 7
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerde führerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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